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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Privat- und Tierhalter-Haftpflichtversicherung interessieren. 

 

Mit den Ihnen hier vorliegenden Verbraucherinformationen können Sie sich umfassend über unsere Gesellschaft, die 

Privat- und Tierhalter-Haftpflichtversicherung und deren Bestimmungen und Bedingungen informieren. Ferner erhalten 

Sie wichtige Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes. 
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I Produktinformationsblatt zur 
 Privat-Haftpflichtversicherung 
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 
 
 
1. Art der Versicherung 
 
 
 
2. Umfang der 
 Versicherung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beitrag 
 

Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Grundlage sind die ak-
tuellen Verbraucherinformationen sowie alle weiteren im Antrag genannten Be-
sonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 
Die Privat-Haftpflichtversicherung schützt Sie im vereinbarten Umfang vor fi-
nanziellen Risiken, bis zur gewählten Versicherungssumme. Versichert ist Ihre 
gesetzliche Haftpflicht als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Le-
bens, z. B. 
 
- als Fußgänger oder Radfahrer  im Straßenverkehr 
- im Ausland 
- bei Sport 
- in Haus und Wohnung 
 
Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Prüfung der Leistungsfrage, den Er-
satz des Schadens sowie die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche. 
 
Unsere Produktlinie PHV VARIO Status beinhaltet neben den gesetzlich fest-
gelegten Schadenersatzverpflichtungen bereits zahlreiche Leistungserweite-
rungen wie z. B. Ausfalldeckung ohne Mindestschadenhöhe, Gefälligkeitsschä-
den, Mietsachschäden, Verlust privater fremder Schlüssel, gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Besitz von Photovoltaikanlagen/Solaranlagen inklusive Einspei-
sung in das öffentliche Stromnetz. Weitere Leistungseinschlüsse können Sie 
unserer aktuellen Deckungsübersicht entnehmen. 
 
Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, durch unsere nachstehend genann-
ten VARIO-Bausteine den Versicherungsschutz bedarfsgerecht zu ergänzen: 
 
- Schäden durch deliktunfähige Kinder – Erhöhung der Entschädigungsleis-

tung auf 40.000 EUR 
- Fremde berufliche Schlüssel 
- Heizöltank mit unbegrenztem Fassungsvermögen 
- Vermietung von Eigentumswohnungen bzw. Besitz eines unbebauten 

Grundstücks 
- Schäden an fremden, gemieteten, beweglichen Sachen 
- Rechtsschutz zur Ausfalldeckung 
 
Unser Komplettangebot PHV VARIO Plus beinhaltet bereits alle wählbaren 
Bausteine. 
 
Beide Produktlinien stehen Ihnen in den Varianten Familie, Single, Single mit 
Kind(ern), Senioren und mit einem Selbstbehalt zur Verfügung. Eine Erläute-
rung unserer Tarifvarianten entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Deckungs-
übersicht. Flexibel können Sie auch bei der Wahl Ihrer Versicherungssumme 
sein. So können Sie zwischen 3, 10 und sogar 50 Mio. EUR wählen. 
 
Darüber hinaus bieten wir für beamtete und angestellte Lehrer im öffentlichen 
Dienst die Möglichkeit auf Einschluss einer Lehrer-Haftpflichtversicherung an. In 
Verbindung mit der Lehrer-Haftpflichtversicherung können Sie zwischen den 
Versicherungssummen 3 und 10 Mio. EUR wählen. 
 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz und der Art der Zahlungsweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem 
Antrag unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot unter  Bei-
tragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst  Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können. 
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4. Ausschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obliegenheiten bei  
 Vertragsschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Obliegenheiten während 

der Laufzeit des Vertrages 
 
 
 
 
7. Obliegenheiten bei Eintritt 

des Versicherungsfalles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Beginn und Ende des 

Versicherungsschutzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Möglichkeiten der Been-

digung des Vertrages 

 
Eine Haftpflichtversicherung, die sämtliche Haftpflichtfälle umfasst, gibt es nicht. 
Jede Haftpflichtversicherung enthält Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind insbe-
sondere 
 
- vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
- Strafen und Bußgelder 
 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere wichtige Ausschlüsse finden 
Sie unter Ziffer 7 der zugrunde liegenden AHB sowie in den jeweiligen BBR. 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im An-
tragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB. 
 
Teilen Sie uns neue Umstände oder Risiken, die während der Vertragslaufzeit 
entstanden sind, mit, z. B. Änderung des Familienstandes, Anschaffung eines 
Hundes oder Pferdes, Bau eines Hauses, Eröffnung eines Betriebes.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 3, 4 und 13 der AHB. 
 
Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung eines Scha-
dens und zeigen Sie uns jeden Schadenfall, der einen Haftpflichtschaden zur 
Folge haben könnte, unverzüglich an. 
 
Im Rahmen Ihrer Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere 
Fragen zum Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
 
Alle gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem 
Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches 
Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), sind uns unverzüglich mitzu-
teilen und dagegen ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel ein-
zulegen. Bitte überlassen Sie uns die Abwicklung des gemeldeten Schadenfal-
les.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 25 der AHB. 
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 26 der AHB. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem An-
gebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig er-
folgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 
und 16 der AHB. 
 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder nach einem Versicherungsfall.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten AHB. 
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 
 
 
1. Art der Versicherung 
 
 
 
2. Umfang der 

Versicherung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beitrag 
 
 
 
 
 
4. Ausschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obliegenheiten bei 

Vertragsschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Obliegenheiten während 

der Laufzeit des Vertrages 

Wir bieten Ihnen eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung an. Grundlage sind die 
aktuellen Verbraucherinformationen sowie alle weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 
Die Tierhalter-Haftpflichtversicherung schützt Sie im vereinbarten Umfang vor 
finanziellen Risiken, bis zur gewählten Versicherungssumme. Versichert ist Ihre 
gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden und/oder Pferden. 
 
Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Prüfung der Leistungsfrage, den Er-
satz des Schadens sowie die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche. 
 
Neben den gesetzlich festgelegten Schadenersatzverpflichtungen sind in unse-
rer Tierhalter-Haftpflichtversicherung beispielsweise Haftpflichtansprüche aus 
Schäden infolge der Teilnahme an Hunde-/Pferderennen, Turnieren sowie den 
Vorbereitungen hierzu mitversichert. Zusätzlich sind auch Mietsachschäden in 
der Tierhalter-Haftpflichtversicherung für Hunde mitversichert. Den konkreten 
Leistungsumfang können Sie den Besonderen Bedingungen entnehmen. 
 
Als Hundehalter können Sie neben unserem Standard-Tarif auch einen Senio-
ren-Tarif oder einen Tarif mit Selbstbehalt wählen. 
 
Flexibel können Sie auch bei der Wahl Ihrer Versicherungssumme sein. So 
können Sie zwischen 5 und 10 Mio. EUR wählen. 
 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz und der Art der Zahlungsweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem 
Antrag unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot unter Bei-
tragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können. 
 
Eine Haftpflichtversicherung, die sämtliche Haftpflichtfälle umfasst, gibt es nicht. 
Jede Haftpflichtversicherung enthält Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind insbe-
sondere 
 
- vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
- Strafen und Bußgelder 
 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere wichtige Ausschlüsse finden 
Sie unter Ziffer 7 der zugrunde liegenden AHB sowie in den jeweiligen BBR. 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im An-
tragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB. 
 
Teilen Sie uns neue Umstände oder Risiken, die während der Vertragslaufzeit 
entstanden sind, mit, z. B. Änderung des Familienstandes, Anschaffung eines 
Hundes oder Pferdes, Bau eines Hauses, Eröffnung eines Betriebes. Einzelhei-
ten entnehmen Sie bitte den Ziffern 3, 4 und 13 der AHB. 
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7. Obliegenheiten bei Eintritt 

des Versicherungsfalles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Beginn und Ende des 

Versicherungsschutzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Möglichkeiten der Been-

digung des Vertrages 

 
Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung eines Scha-
dens und zeigen Sie uns jeden Schadenfall, der einen Haftpflichtschaden zur 
Folge haben könnte, unverzüglich an. 
 
Im Rahmen Ihrer Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere 
Fragen zum Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
 
Alle gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem 
Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches 
Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), sind uns unverzüglich mitzu-
teilen und dagegen ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel ein-
zulegen. 
 
Bitte überlassen Sie uns die Abwicklung des gemeldeten Schadenfalles. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 25 de AHB. 
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 26 der AHB. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem An-
gebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig er-
folgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der AHB. 
 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder nach einem Versicherungsfall.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten AHB. 
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1. Gesellschaftsangaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 
 
3. Gesamtbeitrag 
 
 
 
4. Angaben zur 
 Beitragszahlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gültigkeitsdauer von 
 Angeboten 
 
6. Widerrufsrecht 
 
 
 
7. Anwendbares Recht und 
 zuständiges Gericht 
 

Haftpflichtkasse Darmstadt 
– Haftpflichtversicherung des  
Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 
Sitz der Gesellschaft: Roßdorf b. Darmstadt 
 
Registergericht Darmstadt HRB 1204 
 
Anschrift: 
Arheilger Weg 5  
64380 Roßdorf 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Ludwig Hagn 
 
Vorstand: 
Dieter Grathwohl (Vorsitzender)  
Klaus-Jürgen Eistert  
Karl-Heinz Fahrenholz 
 
Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT ist als Erstversicherer in den Sparten 
Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung und Unfallversicherung tätig. 
 
Der zu zahlende Beitrag ist abhängig von dem Leistungsumfang und den Versi-
cherungs-/Deckungssummen. Der Beitrag sowie eventuelle Ratenzuschläge 
und die Versicherungsteuer ergeben sich aus dem Antrag bzw. dem Angebot. 
 
Erstbeitrag: 
Die Zahlung des Erstbeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese unverzüg-
lich nach Ablauf von zwei Wochen nach dem Erhalt des Versicherungsscheins 
erbracht wurde. 
 
Folgebeitrag: 
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese zu dem 
in der Rechnung genannten Zeitpunkt (Fälligkeit) erbracht wurde. 
 
Lastschriftverfahren: 
Ist das Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung des Erstbeitrags/des Fol-
gebeitrags rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum fälligen Zeitpunkt einziehen 
konnten und nicht gegen das Lastschriftverfahren Widerspruch eingelegt wurde. 
 
Ratenzahlung: 
In der Regel ist eine Vereinbarung auf Ratenzahlung mit halb-, vierteljährlichen 
oder monatlichen Raten möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind in den Ta-
rifbestimmungen unter Ratenzahlung festgelegt. Ist die Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. Es gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versiche-
rungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Ra-
te ganz oder teilweise in Verzug ist. 
 
Von uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von sechs Wochen ab Erstel-
lungsdatum. 
 
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem gesonderten Informationsblatt zum Wi-
derrufsrecht. 
 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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8. Vertragssprache 
 
9. Beschwerdestellen / 
 Aufsichtsbehörde 
 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, 
in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht er-
hoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
Wir sind stets bemüht, alle Angelegenheiten zur vollsten Zufriedenheit unserer 
Kunden zu erledigen. Dennoch kann es im Einzelfall vorkommen, dass Sie An-
lass zur Beschwerde sehen. In solchen Fällen können Sie sich an folgende 
Stellen wenden: 
 
- Ihre Vermittlerin/Ihren Vermittler 

 
- den Vorstand der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 

des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
- Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Antrag gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar ge-
genüber der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – 
VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Infor-
mation entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen 
Anzeigepflichten bestehen? 
 
 
 
 
 
Welche Folgen können ein-
treten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt 
wird? 
 

 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 
 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie  
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die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 



 
V Widerrufsrecht 
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Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststät-
tengewerbes – VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf, Telefax: 0 61 54/6 01-22 88, E-Mail: info@haftpflichtkasse.de. 
 
 
 
Widerrufsfolgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Hinweise 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er-
statten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben. 



 
VI Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
 Haftpflichtversicherung (AHB) – Stand 01.01.2010 
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Umfang des Versicherungsschutzes 
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risi-

kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Scha-
denereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- 
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hat-
te, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen 
wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schaden-
ereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-

vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 

3. Versichertes Risiko 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an-
gegebenen Risiken des Versicherungsnehmers; 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Er-
lass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag 
jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 

4. Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 

entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert. 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 

des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitrags-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die An-
zeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag 
von 1.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden 
und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für Vermögensschäden 
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versi-
cherungssummen festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-

liegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 

Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind. 

5. Leistungen der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-

frage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und 
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist 
der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine 
Kosten. 
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidi-
gers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebühren-
ordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hö-
heren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt. 

6. Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Ver-

sicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese 
• auf derselben Ursache, 
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

6.3 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung 
(Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist 
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

6.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf 
die Versicherungssummen angerechnet. 

6.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 
Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe-
trages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.  
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ih-
rem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-
sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht auf-
zukommen. 

 

7. Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden da-
durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit 
• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 be-

nannten Personen gegen die Mitversicherten, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-

sicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages. 
 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häusli-

cher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören; als Angehörige 
gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop-
tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern 
und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pfle-
geeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnli-
ches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind); 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öf-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft  ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.  
Zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort ge-
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-

keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sa-
chen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum 
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

 
 

Zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-
ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar so-
wohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Ver-
sicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-

nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
denursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in 
einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt.  
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Her-
stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sons-
tigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind je-
doch mitversichert. 
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Folgende Ausschlüsse Ziff. 7.10 bis Ziff. 7.14 (2) und Ziff. 7.15 
bis Ziff. 7.18 gelten nicht im Rahmen der Versicherung priva-
ter Haftpflichtrisiken: 
7.10 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-

weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nati-
onaler Umsetzungsgesetze geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstan-
denen Kosten in Anspruch genommen wird. 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.  

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 

• Bestandteile aus GVO enthalten, 
• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer han-

delt, 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
Nachstehender Ausschluss gem. Ziff. 7.14 (3) bleibt auch für 
private Haftpflichtrisiken bestehen: 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierun-
gen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. 
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Ver-
sicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 
einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die 
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur 
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht 
hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt er-
folgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.  
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 
wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2  
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.  
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.  
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach ei-
ner in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versiche-
rer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hier-
zu in Textform aufgefordert worden ist. 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.  
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 

13. Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 

und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforde-
rung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuwei-
sen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Min-
destbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle ent-
sprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetre-
tenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags wer-
den berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
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machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Wer-
den die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregu-
lierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Bei-
trag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags 
erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

15. Beitragsangleichung 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme be-
rechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindest-
beiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-
nung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr 
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versiche-
rers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils 
für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versiche-
rer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um 
den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach 
dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder Ziff. 15.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist je-
doch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16. Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 

abgeschlossen. 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versi-
cherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn 
die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der 
Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn vom 

Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 
dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zuge-
stellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zu-
stellung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-
steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums 
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.  
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses von einem Dritten übernommen wird. 

20.1 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall 
• durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 

von einem Monat, 
• durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 

Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode 

in Schriftform gekündigt werden. 
 

20.2 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
• der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

• der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf ei-
nes Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.3 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht 
gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der 
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner. 

20.4 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.  
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als ei-
nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müs-
sen. 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften 
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 

22. Mehrfachversicherung 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-

ren Versicherungsverträgen versichert ist. 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 

dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
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22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Auf-
hebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-

erhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahr-
erheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

23.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-

lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich 
der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglis-
tig entzogen hat. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat.  
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-
steht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündi-
gen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte. 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.  
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-

stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für die-
se die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres 
als besonders gefahrdrohend. 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzu-

zeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben 
wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Ver-
sicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Un-
terlagen zur Verfügung stellen. 

 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 
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Weitere Bestimmungen 
27. Mitversicherte Personen 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 

gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziff. 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in 
der Person eines Mitversicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich. 

 

28. Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 

sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens-
erklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 ent-
sprechende Anwendung. 

30. Verjährung 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

31. Zuständiges Gericht 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-

rer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine na-
türliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

32. Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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I. Was ist versichert? 
Versichert ist im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers (VN) als 

Privatperson 
aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Ge-
fahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehren-
amtes) oder einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen 
aller Art –, soweit nicht Versicherungsschutz nach IV. Ziff. 15 be-
steht – insbesondere 

1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige); 

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
3. als Inhaber 

a) einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigentum 
als Sondereigentümer) – einschließlich Ferienwohnung, Fe-
rienhaus, Wochenendhaus – in Europa (auf Dauer und ohne 
Unterbrechung fest installierte Wohnwagen sind einem Wo-
chenendhaus gleichgestellt). 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Be-
schädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungs-
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil 
an dem gemeinschaftlichen Eigentum und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden; 

b) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses (Doppelhaus-
hälfte, Reihenhaus) oder Mehrfamilienhauses unter den 
nachfolgenden in Ziff. 4 genannten Voraussetzungen; 

c) als Miteigentümer der zum Einfamilienhaus (Doppelhaushälf-
te, Reihenhaus) gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. 
gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Gara-
genhöfe, Abstellplätze für Abfallbehälter, Wäschetrocken-
platz; 

sofern sie vom VN ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 
werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen und Gärten, 
vorhandener Flüssiggastanks  sowie eines Schrebergartens, ei-
nes Swimmingpools oder eines Teiches. 
d) Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 

Nachträgen vereinbart, gilt zusätzlich mitversichert die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Besitz eines unbebauten 
Grundstücks bis zu einer Gesamtfläche von 1.500 qm. 

Zu a) bis d) gilt: Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten 
Eigenschaften obliegen, insbesondere Verkehrssicherungspflich-
ten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen – auch wenn diese 
Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden). Für die vorü-
bergehende Benutzung oder Anmietung von Wohnungen oder 
Häusern (nicht Eigentum) im außereuropäischen Ausland gilt IV. 
Ziff. 2 dieser Bedingungen. 

4. aus der Vermietung von 
a) bis zu 2 Wohneinheiten oder bis zu einem Bruttojahresmiet-

wert von 25.000 EUR (Einfamilienhäuser mit Einliegerwoh-
nung oder Mehrfamilienhäuser) im selbstgenutzten Risiko 
(Postanschrift). Wird die Anzahl oder der Betrag überschrit-
ten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.1 AHB). 
Hierbei ist mitversichert die Vermietung von Zimmern an Ur-
lauber, sofern nicht mehr als 8 Betten abgegeben werden 
und sofern kein Ausschank nach dem Gaststättengesetz er-
folgt, sowie von einzelnen Räumen auch zur gewerblichen 
Nutzung und Garagen bzw. Stellplätzen. Evtl. zusätzlich be-
stehende Versicherungen gehen diesem Versicherungs-
schutz vor. 

b) Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen vereinbart, gilt zusätzlich mitversichert die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Besitz von im Inland gelegenen 
Eigentumswohnungen (der Ausschluss gem. I Ziff. 3. a) Abs. 
2 dieser Bedingungen gilt analog). 

5. Bei den vorherigen Positionen 3 bis 4 ist mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht des VN als Bauherr oder Unternehmer von Bau-
arbeiten bis zu einer Bausumme von 200.000 EUR je Bauvorha-
ben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (Ziff. 4 AHB). Für Bauvorhaben am selbstgenutzten Ri-
siko (Postanschrift) gilt die gesetzliche Haftpflicht des VN als 
Bauherr ohne Begrenzung der Bausumme mitversichert; 

6. des VN als früherer Besitzer aus § 836 Ziff. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

7. Ebenso gilt zu den vorherigen Positionen 3 bis 6 die gesetzliche 
Haftpflicht des VN aus der Unterhaltung einer Photovoltaikanla-
ge/Solaranlage mitversichert. Der Versicherungsschutz bezieht 
sich auf die Verkehrssicherungspflicht sowie die Einspeisung des 
Stroms in das Netz eines Stromversorgungsunternehmens. Kein 
Versicherungsschutz besteht für elektrische Leitungen auf frem-
den Grundstücken; 

8. In Bezug auf die unter 3 bis 7 genannten Risiken gilt die gesetzli-
che Haftpflicht des Zwangsverwalters in dieser Eigenschaft mit-
versichert; 

9. aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern (auch Elek- 
trofahrrädern); 

10. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd; 
11. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 

Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

12. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, 
die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 
werden; 

13. Eingeschlossen ist abweichend von I. Ziff. 12 die gesetzliche 
Haftpflicht des VN 
a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, 
b) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Pferde, 
c) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
d) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 

Zwecken, 
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung besteht. 
Zu a) gilt: Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen 
Hunden bleiben gemäß Ziff. 7.6 AHB vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. Sonstige Haftpflichtansprüche der Halter und 
Eigentümer der Hunde gelten mitversichert. 
Zu b) bis d) gilt: Haftpflichtansprüche der Halter und Eigentümer 
von Tieren und Fuhrwerken sind nicht versichert, es sei denn, es 
handelt sich um Personenschäden; 

14. aus Besitz und Führen von Wassersportfahrzeugen (z. B. privat 
genutzte eigene oder fremde Schlauch-, Ruder- oder Paddelboo-
te, Surfbretter (auch Windsurfbretter) sowie geliehene Segelboo-
te). Ausgenommen sind eigene Segelboote und eigene oder 
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. Mitversichert ist jedoch 
der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen 
mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis 
erforderlich ist. Schäden an den eigenen und fremden Fahrzeu-
gen bzw. Surfbrettern bleiben ausgeschlossen; 

15. aus Besitz und Führen von ferngelenkten Land- und Wasser-
Modellfahrzeugen; 

16. aus dem Besitz und dem Gebrauch von Flugmodellen, unbe-
mannten Ballonen und Drachen, 
a) die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben 

werden; 
b) deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt; 
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17. aus dem Besitz und der Verwendung von Kitesport-Geräten, z. B. 
Kite-Drachen, -Boards, -Buggys und dergleichen; 

 

18. aus dem Besitz und der Verwendung von 
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 

Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit; 

b) motorgetriebenen Kinderfahrzeugen, Rollstühlen, Golfwa-
gen, Aufsitzrasenmähern, Schneeräumgeräten und sonsti-
gen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h; 

c) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h. 
Hierfür gilt: Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse 
in Ziff. 3.1 (2) und in Ziff. 4.3 (1) AHB. Der Versicherer ist von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahr-
zeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene behördliche Fahr-
erlaubnis hat. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber 
dem VN bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis 
bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte 
oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 
Voraussetzung für die Mitversicherung der Kraftfahrzeuge gem. 
I. Ziff. 18 a bis c) ist, dass das Fahrzeug vom Zulassungsverfah-
ren für Kraftfahrzeuge gemäß § 18 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) ausgenommen und nach dem 
Pflichtversicherungsgesetz nicht versicherungspflichtig ist; 

19. aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, z. B. Laborar-
beiten, einer Fach-, Gesamt- und Hochschule oder Universität. 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an 
Laborgeräten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt- und Hoch-
schulen oder Universitäten im Rahmen der im Versicherungs-
schein genannten Deckungssumme (maximal bis 
10.000.000 EUR); 

20. aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs. Der Aus-
schluss gem. I. dieser Bedingungen (berufliche, betriebliche Tä-
tigkeit) bleibt bestehen. 

 
II. Wer ist mitversichert? 

Mitversichert ist 
1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

a) des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners1 des 
VN; 

b) ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder); 

c) ihrer volljährigen unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch  
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder); solange sie sich noch in 
einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufs-
ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre 
und/oder Studium, auch Bachelor und unmittelbar ange-
schlossenem Master, nicht Referendarzeit, Fortbildungs-
maßnahmen und dergleichen). Versicherungsschutz besteht 
auch, wenn einer Lehre unmittelbar ein Studium folgt. Bei 
Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschl. des 
freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder freiwilligen sozi-
alen Jahres und dergleichen vor, während oder im unmittel-
baren Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. Nach Beendigung der Schul-/   
beruflichen Erstausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
für maximal ein Jahr bestehen, falls in unmittelbarem An-
schluss an diese Ausbildungsmaßnahme eine Arbeitslosig-
keit bzw. Wartezeit eintreten sollte; 

d) aller in häuslicher Gemeinschaft lebenden und dort polizei-
lich gemeldeten unverheirateten, nicht in einer eingetrage-
nen und/oder eheähnlichen Lebenspartnerschaft lebenden 
Personen, z. B. Au-pair, Austauschschüler (außer Wohn-
gemeinschaften); hierunter fallen auch Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder des unter II. Ziff. 1 a) und e) auf-
geführten Personenkreises mit geistiger/körperlicher Behin-
derung; darüber hinaus von in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Versicherten lebenden Eltern bzw. Großeltern des Ver-
sicherten oder eines Ehegatten. Die Mitversicherung des 
letztgenannten Personenkreises gilt auch bzw. erlischt nicht, 
wenn die mitversicherten Personen in einem Altenpflege-
heim leben und daher nicht unter der Anschrift des Versi-
cherten amtlich gemeldet sind; 

                                                 
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als 
eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaf-
ten im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partner-
schaften nach dem Recht anderer Staaten. 

e) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN lebenden Part-
ners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen 
Kinder, diese entsprechend II. Ziff. 1 b) oder c), gemäß den 
nachfolgenden Voraussetzungen: 
• Der VN und der mitversicherte Partner müssen unver-

heiratet sein. 
• Der mitversicherte Partner muss beim VN polizeilich 

gemeldet oder namentlich benannt sein. 
• Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, 

die nicht auch die Kinder des VN sind, endet mit der 
Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem 
VN und dem Partner. 

• Im Falle des Todes des VN gilt für den überlebenden 
Partner und dessen Kinder IV. Ziff. 5 sinngemäß. 

Zu den vorgenannten Sätzen a) bis e) gilt: 
a) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche der mitversi-

cherten Personen und deren Kinder gegen den VN mit Aus-
nahme der nach § 116 Abs. 1 SGB X und § 86 VVG überge-
gangenen Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, 
Träger der Sozialhilfe und privaten Krankenver-
sicherungsträger sowie etwaige übergangsfähige Regress-
ansprüche von öffentlichen und privaten Arbeitgebern und 
sonstigen Versicherern wegen Personenschäden; 

b) Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil 
z. B. die Ehe rechtskräftig geschieden wurde oder Kinder 
volljährig wurden, geheiratet oder ihre Ausbildung beendet 
haben, so besteht Nachversicherungsschutz bis zum nächs-
ten Beitragsfälligkeitstermin, mindestens aber für 6 Monate. 
Wird bis dahin kein neuer Versicherungsschutz bei der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT beantragt, so entfällt 
die Nachversicherung rückwirkend; 

2. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des VN beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche 
gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst ver-
sehen. 

 
III. Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

Nicht versichert ist  
die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden. 
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch der unter I. Ziff 14  bis 18  
dieser Bedingungen genannten Fahrzeuge. 

 
IV. Deckungserweiterungen 
1. Mietsachschäden 

Für die Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, ge-
liehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, 
Wohnungen und Räumen in Gebäuden gilt: 
Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – im Rahmen 
der im Versicherungsschein genannten Deckungssumme (maxi-
mal bis 10.000.000 EUR) – die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwe-
cken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden. 
Ausgeschlossen sind 
a) Haftpflichtansprüche wegen 

• Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-
chung, 

• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 
Gasgeräten, 

• Glasschäden, soweit sich der VN hiergegen besonders 
versichern kann; 

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen2 
fallenden Rückgriffsansprüche. 

 

                                                 
2 Der Wortlaut dieses Abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung ge-
stellt. 
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2. Auslandsschäden 
Für unbegrenzte Auslandsaufenthalte in Europa und sonstige vo-
rübergehende Auslandsaufenthalte bis zu fünf Jahren gilt: 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Hierunter fällt auch die gesetzliche Haftpflicht aus 
der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung von im Aus-
land gelegenen Wohnungen und Häusern der in I. Ziff. 3  dieser 
Bedingungen genannten Objekte. Ausgeschlossen bleibt das in 
außereuropäischen Ländern gelegene Eigentum. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. 
Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. Hat der VN durch behördliche Anordnung eine 
Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner im 
Umfang dieses Vertrages versicherten gesetzlichen Haftpflicht zu 
hinterlegen, stellt die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT dem 
VN den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 60.000 EUR zur 
Verfügung. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der 
zu leistende Schadenersatz, ist der VN verpflichtet, den Diffe-
renzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution 
als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution 
verfallen ist. 
 

3. Abwassersachschäden 
Eingeschlossen sind – in Ergänzung von Ziff. 7.14 (1) AHB – 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Ab-
wässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenka-
nals. 

4. Allmählichkeitsschäden 
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der 
entsteht durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Ga-
sen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, 
Ruß, Staub und dgl.). 

5. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des VN 
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebens-
partner des VN und/oder unverheiratete und nicht in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des VN besteht 
der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 
des VN bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die 
nächste Beitragsrechnung durch einen der vorgenannten Mitver-
sicherten eingelöst, so wird dieser VN. 

6. Vermögensschäden 
6.1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der 
Ziff. 2.1 AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
a) Schäden, die durch vom VN (oder in seinem Auftrag oder für 

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen); 

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit; 

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Versicherungs-, Geld-, 
Kredit-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli-
chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten; 

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Kostenvoranschlä-
gen; 

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen; 

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rati-
onalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Über-
setzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

i) vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverlet-
zung; 

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen. 

7. Schlüsselverlustrisiko 
7.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abwei-

chend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von privaten Schlüsseln, z. B. Verlust des 
Schlüssels einer gemieteten Wohnung, eines Hotelzimmers 
(auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) 
oder Vereinsschlüssel, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 

Versicherten befunden haben. Codekarten werden Schlüsseln 
gleichgesetzt. 
Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen vereinbart, gilt zusätzlich: Mitversichert ist auch der Verlust 
von im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit erhaltenen Schlüs-
seln. 

7.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswech-
selung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

7.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruch). 

7.4 Ausgeschlossen bleiben bei Wohnungseigentümern die Kosten 
für die Auswechselung der im Sondereigentum stehenden 
Schlösser (Eigenschaden). 

7.5 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- 
und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen. 

7.6 Nicht versichert ist der Verlust von Schlüsseln zu 
• Gebäuden, die Versicherte im Ganzen für eigene gewerbli-

che, betriebliche oder freiberufliche Zwecke nutzen oder be-
sitzen bzw. besaßen oder genutzt hatten; 

• Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen, deren 
Betreuung (z. B. Verwaltung, Bewachung, Objektschutz) 
Aufgabe der gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeit eines Versicherten ist oder war. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen der in 
diesem Vertrag vereinbarten Sachschaden- bzw. Pauschal-
versicherungssumme auf 30.000 EUR je Schadenereignis be-
grenzt. 

8. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 7.15 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden aus der privaten Nutzung 
von Internet oder E-Mail, wie dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per 
E-Mail oder mittels Datenträger, auch wenn es sich handelt um 
Schäden aus 
a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 

Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 
Dritten, und zwar wegen 
• sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 

nicht jedoch weiterer Datenveränderungen, sowie 
• der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Da-

ten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten; 

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche ge-
gen den VN oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften sowie von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben. 

9. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen 
Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen vereinbart, gilt zusätzlich: 
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Ver-
lust von fremden beweglichen Sachen, auch wenn diese zu 
privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 
Ausgeschlossen bleiben 
• Schäden an Sachen, die den versicherten Personen für 

mehr als 3 Monate überlassen wurden; 
• Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versi-

cherten Personen dienen; 
• Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Be-

anspruchung; 
• Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von 

Geld, Urkunden und Wertpapieren; 
• Vermögensfolgeschäden; 
• Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf elektrische me-
dizinische Geräte (z. B. 24-Stunden-EKG-Gerät, 24-Stunden-
Blutdruckmessgerät, Dialysegerät, Reizstromgerät – nicht Hilfs-
mittel wie Hörgeräte, Unterarmgehstützen, Krankenbett und dgl.), 
die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur Anwendung 
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überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungs-
pflichtig ist. Für die vorgenannten Geräte entfällt die zeitliche Be-
grenzung von 3 Monaten. 
Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt 5.000 EUR. 
Die SB hierfür beträgt 500 EUR. 
Für Schäden am Inventar in gemieteten Ferienwohnungen und  
-häusern sowie Hotelzimmern beträgt die Höchstersatzleistung je 
Schadenereignis 10.000 EUR, bei derartigen Schäden fällt keine 
SB an, ausgenommen, es gilt eine generelle SB für den Gesamt-
vertrag vereinbart. 

10. Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die vereinbarten Deckungs-
summen auch für die Vorsorgeversicherung, maximal bis  
10.000.000 EUR. 
 

11. Ausfalldeckung 
Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren 
Forderungen gegenüber Dritten gilt Folgendes: 

11.1 Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT gewährt dem VN und 
der/den versicherten Person/en Versicherungsschutz für den 
Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der 
Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus 
entstandenen Schadenersatzforderungen gegen den Schädiger 
nicht durchgesetzt werden können. Inhalt und Umfang der Scha-
denersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung 
nach dem Deckungsumfang der Privat-Haftpflichtversicherung 
dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz 
für Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädi-
gers (Dritten) als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 
Kraftfahrzeuges. Ebenso besteht Versicherungsschutz für Scha-
denersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des 
Schädigers zugrunde liegt, und für Schadenersatzansprüche, die 
aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder -hüter 
entstanden sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich bei der 
Ausfalldeckung auch auf die in den Besonderen Bedingungen zur 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung ausgeschlossenen Hunderas-
sen. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verzugszinsen, 
Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung. 
Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen vereinbart, gelten beiliegende Zusatzbedingungen 
für die Versicherung von Schadenersatzrechtsschutz als Ergän-
zung zur Ausfalldeckung. Nicht versichert sind Forderungsausfäl-
le aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit Nukle-
ar- und genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen. 

11.2 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, 
der ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren Urteils vom VN 
bzw. der/den mitversicherten Person/en wegen eines Haftpflicht-
schadens auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch genom-
men wurde. 

11.3 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum Vertrag ver-
einbarten Deckungssummen. 

11.4 Der VN erhält die Entschädigungsleistung auf Antrag. Er hat der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT eine Schadenanzeige zu-
zusenden. Er ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und ausführliche 
Angaben zum Haftpflichtschaden zu machen und alle Tatum-
stände, welche auf den Haftpflichtschaden Bezug nehmen, 
mitzuteilen. Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT kann den 
VN auffordern, weitere für die Beurteilung des 
Haftpflichtschadens erhebliche Schriftstücke einzusenden. 

11.5 Bei Verstoß gegen die in Position 11.4 genannten Obliegenheiten 
kann der VN seinen Versicherungsschutz nach Maßgabe der 
Ziff. 2.6 AHB verlieren. 

11.6 Die Leistungspflicht der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT tritt 
ein, wenn der VN und/oder die mitversicherte/n Person/en gegen 
den Dritten vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates der Europä-
ischen Union, Norwegens, der Schweiz ein rechtskräftig voll-
streckbares Urteil wegen eines Haftpflichtschadens erstritten ha-
ben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind. 
a) Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Be-

dingungen ist auch ein Versäumnis- oder Anerkennungs-
urteil, ein Vollstreckungsbescheid oder gerichtlicher vollstre-
ckungsfähiger Vergleich oder notarielles Schuldanerkenntnis 
mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der 
Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein 
gesamtes Vermögen unterwirft. 

b) Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn der VN 
nachweist, dass eine Zwangsvollstreckung (Sach- oder For-
derungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung 
des Schadenersatzanspruchs geführt hat oder eine selbst 
teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Umstände 
aussichtslos erscheint, zum Beispiel weil der Dritte die ei-

desstattliche Versicherung abgegeben hat oder in der örtli-
chen Schuldnerkartei des Amtsgerichts geführt wird. 

11.7 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der VN der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT das Vollstreckungs-
protokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem sich die 
Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt. 

11.8 Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT ist zur Leistung nur 
verpflichtet, wenn der Nachweis der gescheiterten Vollstreckung 
erbracht ist. 

11.9 Nicht versichert sind Ansprüche des VN beziehungsweise der 
versicherten Person/en, für die ein Sozialversicherungsträger be-
ziehungsweise Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist. 

11.10 Leistungen aus einer für den VN beziehungsweise die versicher-
te/n Person/en bestehenden Schadenversicherung (zum Beispiel 
Hausratversicherung) oder für den Dritten bestehenden Privat-
Haftpflicht- bzw. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sind zu-
nächst geltend zu machen. Decken die Leistungen aus jenen 
Verträgen den gesamten Schadenersatzanspruch des VN bzw. 
der versicherten Person/en nicht ab, leistet die 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT nach der Maßgabe dieser 
Bedingungen den Restanspruch aus diesem Versicherungsver-
trag. 
 

11.11 Der VN beziehungsweise die versicherte/n Person/en ist/sind 
verpflichtet, seine/ihre Ansprüche gegen den Dritten bei der Re-
gulierung des Schadens in Höhe der Entschädigungsleistung an 
die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT abzutreten. Hierfür ist 
eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. 

11.12 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 

12. Schäden durch gesetzlich deliktunfähige Kinder 
Für Schäden durch  II. Ziff. 1 a)  bis  e)  mitversicherte Kinder gilt 
vereinbart: 
Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von mit-
versicherten Kindern berufen, soweit dies der VN wünscht und 
ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht 
leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffs-
ansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen 
schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit 
sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden 
beträgt je Schadenereignis 5.000 EUR.  
Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen vereinbart, kann diese Summe auf 40.000 EUR er-
höht werden. 

13. Tagesmutter/Tageseltern 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Ta-
gesmutter (Tageseltern), insbesondere der sich daraus ergeben-
den Aufsichtspflicht für bis zu 6 Kinder. 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich bei dieser 
Tätigkeit um eine Berufsausübung handelt. Nicht versichert ist 
jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutio-
nen, z. B. Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertagesstätten. 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Ta-
geskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt das 
Tageskind Versicherungsschutz aus einem anderen fremden 
Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der VN den Versiche-
rungsfall zur Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine 
Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen. 
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung der AHB – auch 
Haftpflichtansprüche der Tageskinder gegenüber den Tagesel-
tern und deren eigenen Kindern wegen Personenschäden. 

14. Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis 
Der Versicherer verzichtet auf den Einwand eines Schadens aus 
dem Gefälligkeitsverhältnis, sofern der VN dieses wünscht und 
ein anderer Versicherer nicht leistungspflichtig ist. Regressan-
sprüche gegenüber schadenersatzpflichtigen Dritten wegen sei-
ner Aufwendungen behält sich der Versicherer ausdrücklich vor, 
sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrages sind. 
Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt 30.000 
EUR.  

15. Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitli-
chen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligen-
arbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 
Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit 
• in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kirchen- 

und Jugendarbeit; 
• in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessen-

verbänden; 
• bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgrup-

pen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen. 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Betriebs-
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Haftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus 
diesem Vertrag. 
Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 
a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürger-

meister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr; 

b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Cha-
rakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, 
Versichertenältester, Vertrauensperson nach  § 40 SGB IV, 
beruflicher Betreuer nach  § 1897 (6) BGB. 

16. Asbestschäden 
Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu von Ziff. 7.11 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die auf Asbest, asbesthalti-
ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

17. Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme) 
17.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-

rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
• die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 

und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
• die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-
steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-

räumen, 
• Schädigung von Gewässer einschließlich Grundwasser, 
• Schädigung des Bodens. 

17.2 Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Per-

sonen (VN oder einen Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den VN gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen; 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
• die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
• für die der VN aus einem anderen  Versicherungsver-

trag (z. B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) 
Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können. 
Ausnahme siehe unter 17.5. 

17.3 Versicherungsschutz wird für versicherte Kosten im Rahmen der 
beantragten Deckungssumme gewährt, maximal bis 
3.000.000 EUR je Schadenereignis. Die Deckungssumme steht 
einmal pro Versicherungsjahr zur Verfügung. 

17.4 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und IV. Ziff. 2 die-
ser Bedingungen im Umfang dieses Versicherungsvertrages im 
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 
AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 

17.5 Mitversichert gelten Behältnisse zur Lagerung gewässerschädli-
cher Stoffe, die zur Versorgung des jeweils versicherten Risikos 
dienen, bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 5.000 l. 
Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen diesem Versi-
cherungsschutz vor. Alle darüber hinausgehenden Anlagen gel-
ten nur versichert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen aufgeführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sind. 

17.6 Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder Zustände, die 
während der Vertragslaufzeit eingetreten sind, bzw. für Ansprü-
che, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben wur-
den. 
Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungsschutz 
im Rahmen einer betrieblichen Versicherung besteht. Ausge-
schlossen sind Schäden an eigenen, gemieteten, gepachteten 
oder sonst vertraglich in Besitz genommenen Grundstücken ein-
schließlich der Gewässer und dortiger Biodiversität. 

18. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 
Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT garantiert, dass die 
dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allge-

meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Privat-
Haftpflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von 
den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – 
abweichen. 

19. Innovationsgarantie 
Werden die dieser Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde lie-
genden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des VN und oh-
ne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit 
sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

20. Gewässerschäden 
1. Gegenstand der Versicherung 
1.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertra-

ges, wobei Vermögensschäden als Sachschäden behandelt 
werden, die gesetzliche Haftpflicht des VN für mittelbare 
oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) – Restrisiko – mit Ausnahme der Haftpflicht als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen und aus Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

1.2 Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Versi-
cherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
a) als Inhaber eines Heizöltanks (Batterietanks gelten als 

ein Tank) zur Versorgung des selbstgenutzten Risikos 
(Postanschrift)  
• bis zu 5.000 l Gesamtfassungsvermögen. 
• Falls ausdrücklich im Versicherungsschein 

oder seinen Nachträgen vereinbart, gilt die ge-
setzliche Haftpflicht des VN als Inhaber eines 
Heizöltanks (Batterietanks gelten als ein Tank) zur 
Versorgung des selbstgenutzten Risikos (Postan-
schrift) ohne Begrenzung des Gesamt-
fassungsvermögens mitversichert. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist, dass bei den 
Tanks die Prüfung gemäß gesetzlicher Vorschriften 
durchgeführt wird und dabei festgestellte Mängel 
unverzüglich beseitigt werden. Bei unterirdischen 
Tanks gilt als Voraussetzung zusätzlich, dass eine 
akustische und optische Leckanzeige vorhanden 
ist; 

b) als Inhaber von Kleingebinden bis 100 l/kg je Einzelge-
binde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 
1.000 l/kg; 

c) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube aus-
schließlich für  häusliche Abwässer ohne Einleitung in 
ein Gewässer. 

Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen diesem 
Versicherungsschutz vor. Alle darüber hinausgehenden An-
lagen gelten nur versichert, wenn sie im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen aufgeführt und mit einem 
Tarifbeitrag versehen sind. 

2. Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen so-
wie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) Anwendung. 

3. Mitversichert sind die Personen, die der VN durch Arbeits-
vertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und 
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den 
Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb 
des VN gemäß des SGB handelt. 

2. Versicherungsleistungen 
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten 
Deckungssumme gewährt (gleichgültig, ob Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden). Für die in  IV.  Ziff. 20 1.2 
a) dieser Bedingungen genannten Anlagen gilt die De-
ckungssumme bis maximal 3.000.000 EUR je Schadener-
eignis. 

3. Rettungskosten 
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der VN im Versiche-

rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergericht-
liche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB. 

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
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setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Ein-
heitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des VN oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung 
des Versicherers. 

4. Vorsätzliche Verstöße 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Per-
sonen (VN oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den VN gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 
haben. 

5. Vorsorgeversicherung 
Die Bestimmungen Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung – 
finden keine Anwendung. 

6. Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

7. Eingeschlossene Schäden 
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schä-
den an unbeweglichen Sachen des VN, die dadurch verur-
sacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe be-
stimmungswidrig aus der Anlage (gemäß IV.  Ziff. 
20 1.2 a) bis c) dieser Bedingungen) ausgetreten sind. Dies 
gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sa-
chen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage 
(IV.  Ziff. 20 1.2 a) bis c) dieser Bedingungen) selbst. Von 
jedem Schaden hat der VN 250 EUR selbst zu tragen. 

 
 

V. Besondere Vertragsformen 
Falls vereinbart, gilt 

1. Single-Versicherung – ohne Kind 
Folgende Bestimmungen entfallen:  
• I. Ziff. 1 – Familienvorstand 
• II. Ziff. 1 a) bis e) –  Mitversicherte Personen 
• IV. Ziff. 5 – Fortsetzungsklausel 

2. Single-Versicherung – mit Kind(ern) 
Folgende Bestimmungen entfallen: 
II. Ziff. 1 a), d) und e) –  Mitversicherte Personen 

Bei Änderungen des Familienstandes ist der VN verpflichtet, die-
ses dem Versicherer mitzuteilen. 
a) Heiratet der VN, erweitert sich der Versicherungsschutz auf 

die in II. Ziff. 1  genannten Personen, wenn die Heirat inner-
halb eines Monats dem Versicherer angezeigt wird. 

b) Entsprechendes gilt für den im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes eingetragenen Lebenspartner, wenn er die 
Eintragung innerhalb der genannten Frist dem Versicherer 
anzeigt. 

c) Für die eheähnliche Lebensgemeinschaft besteht Versiche-
rungsschutz erst nach Beantragung bei dem Versicherer. 

Für die Positionen a) bis c) gilt: Ab Versicherungsbeginn für die 
mitversicherten Personen ist der im Tarif hierfür vorgesehene 
Beitrag zu zahlen. 

 

3. Exzedenten-Deckung 
Für die Rangordnung und den Umfang der Privat-Haftpflicht-
versicherung als Exzedenten-Deckung gilt Folgendes: 
Der bei einer anderen Versicherungsgesellschaft bestehende 
und im Versicherungsschein explizit genannte Ursprungsvertrag 
geht diesem Exzedenten-Privat-Haftpflichtversicherungsvertrag 
vor. Besteht der Ursprungsvertrag nicht, nicht mehr oder ist er 
unwirksam, wird Versicherungsschutz insoweit gewährt, als die 
Deckung über den im Versicherungsschein genannten Ur-
sprungsvertrag hinausgehen würde. Ausgeschlossen bleiben alle 
Risiken, welche vom Ursprungsvertrag gedeckt sein würden. 
Folgende Bestimmungen entfallen: 
• IV. Ziff. 12 Schäden durch gesetzlich deliktunfähige Kinder 
• IV. Ziff. 20 1.2. a) Gewässerschäden – Anlagenrisiko 
 
 
 

4. Lehrer-Haftpflicht 
Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen vereinbart, gilt zusätzlich: 

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des VN oder einer 
mitversicherten und im Versicherungsschein näher bezeichneten 
Person aus der Tätigkeit als Lehrer gemäß nachstehender Be-
dingungen. 
Mitversichert ist 
die gesetzliche Haftpflicht aus 
a) der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioakti-

ven Stoffen); 
b) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler-, Klassen- 

sowie Gruppenreisen sowie Schulausflügen und damit ver-
bundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen; 

c) der Erteilung von Nachhilfestunden; 
d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 
e) der Tätigkeit als Leiter der Einrichtung; 
f) Sportmassage (nicht Heilmassage) bei Sportlehrern. 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Forschungs- oder Gutach-
tertätigkeit. 
Außerdem gilt Folgendes: 
Bei angestellten und beamteten Lehrern 
Ausgeschlossen sind 
a) Schäden am Eigentum der Einrichtung oder an von Dritten 

für den Betrieb der Einrichtung zur Verfügung gestellten Sa-
chen; 

b) Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Einrichtung gemäß den beamten-
rechtlichen Bestimmungen oder des SGB handelt. 

Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschä-
den aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und 
Studierenden. 



 
VIII Zusatzbedingungen für die Versicherung  
 von Schadenersatzrechtsschutz als Ergänzung  
 zur Ausfalldeckung im Rahmen der  
 Privat-Haftpflichtversicherung – Stand 01.01.2010 
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§ 1 
1. Sofern vereinbart und im Versicherungsschein erwähnt, gilt der 

Rechtsschutz für die Durchsetzung von Schadenersatzansprü-
chen versichert. Versicherte Personen sind dieselben Personen, 
die auch versicherte Personen der Privat-Haftpflichtversicherung 
sind. 

2. Dieser Rechtsschutz kann nicht allein versichert werden, der 
Abschluss oder das Bestehen dieser Privat-Haftpflichtversiche-
rung ist unabdingbare Voraussetzung. 

3. Der Rechtsschutz beginnt frühestens zu dem im Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt für die Dauer von mindestens einem 
Jahr mit jährlicher Verlängerung. Er endet spätestens mit der 
Aufhebung der Privat-Haftpflichtversicherung. 

4. Das Recht auf Kündigung steht unter Einhaltung der Frist nach 
Ziff. 9 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) sowohl dem Versicherungsnehmer als 
auch dem Versicherer zu. 

§ 2 
1. Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-

chen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Drit-
te, soweit es sich bei dem Dritten um eine Privatperson handelt 
und soweit die sich aus dem Vorwurf gegen den Dritten ergeben-
den Ansprüche nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde lie-
genden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) sowie der Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BBR) 
versichert wären. 

2. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher 
oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine 
versicherte Person dieser Privat-Haftpflichtversicherung ist. 

3. Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung 
der Schadenverursachung durch den Dritten, die Feststellung der 
Schadenhöhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren 
Urteils und die Vollstreckung des Urteils oder ersatzweise der 
Nachweis der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung durch das 
schriftliche Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers. 
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen ab dem Zeitpunkt, in dem das dem Schadenersatz-
anspruch zugrunde liegende Schadenereignis eingetreten ist. 

§ 3 
1. Soweit nicht ein anderer Rechtsschutzversicherer für die versi-

cherte Person für den gleichen Rechtsschutzfall zur Kostenüber-
nahme verpflichtet ist, trägt der Versicherer 
a) bei Eintritt des Versicherungsfalles im Inland die Vergütung 

für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zustän-
digen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. Wohnt der Versi-
cherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung 
seiner Interessen, trägt der Versicherer weitere Kosten für 
einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem 
Prozessbevollmächtigten führt; 

b) bei Eintritt eines Versicherungsfalles im Ausland die Vergü-
tung eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des 
zuständigen Gerichts ansässigen ausländischen oder eines 
im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzteren Fall 
trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, 
an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wä-
re. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer 
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der 
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt 
führt; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für 
Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezo-
gen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 
bis zur Höhe der Gebühren, die im Fall der Anrufung eines 
zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen; 

e) die Kosten für die Übersetzung der für die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im 
Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen aus der deut-
schen Sprache in die ausländische Gerichtssprache; 

f) die Kosten für einen Dolmetscher für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Aus-
land, wenn das Erscheinen des Versicherten angeordnet ist; 

g) die Reisekosten zu einem ausländischen Gericht, wenn das 
Erscheinen des Versicherten angeordnet ist. Die Kosten 
werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen, max. 2.500 
EUR; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsneh-
mer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

2.  
a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom 

Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er 
nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder 
diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewand-
te Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Ta-
ges erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsneh-
mer gezahlt wurden. 

3. Es gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je 
Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen 
und Kostengesetze als vereinbart. Zahlungen für den Versiche-
rungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben 
Versicherungsfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies 
gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, 
die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

4. Rechtsschutz besteht für die Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in Norwe-
gen und in der Schweiz. 

§ 4 
1. Auswahl des Rechtsanwalts 

Der Versicherungsnehmer hat freie Rechtsanwaltswahl. Der Ver-
sicherer wählt den Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt, 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt be-

nennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung ei-
nes Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 
Hat der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht be-
reits selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer diesen im 
Namen des Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich. 

2. Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch 
geltend, hat er sowohl den Versicherer als auch den beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 
Umstände des Versicherungsfalles zu unterrichten. Er hat die 
Beweismittel anzugeben und die notwendigen Unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen oder zu beschaffen. Der Ver-
sicherungsnehmer hat Auskunft über den Stand der Angelegen-
heit zu geben, wenn der Versicherer dies verlangt. 

3. Der Versicherungsnehmer hat alles zu vermeiden, was eine un-
nötige Kostenerhöhung oder eine Erschwerung der Kostenerstat-
tung durch andere verursachen könnte. Soweit seine Interessen 
nicht unbillig beeinträchtigt werden, hat er  
a) die Zustimmung des Versicherers einzuholen, bevor Klage 

erhoben oder ein Rechtsmittel eingelegt wird; 
b) vor Klageerhebung den rechtskräftigen Abschluss eines an-

deren gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche 
oder rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechts-
streit haben kann; 

c) vorab nur einen angemessenen Teil seiner Ansprüche ein-
zuklagen und die gerichtliche Geltendmachung der restli-
chen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über 
den Teilanspruch zurückzustellen. 

 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 2 und 3 
genannten Pflichten (Obliegenheiten), so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Die Leistungspflicht besteht 
fort, wenn die Verletzung der Pflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht oder keinen Einfluss auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht gehabt hat. 

5. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den gemeldeten 
Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Wenn 
der Versicherungsnehmer schon vor Rechtsschutzbestätigung 
Maßnahmen ergreift, die Kosten auslösen, trägt der Versicherer 
solche Kosten nur im Rahmen des bestätigten Versicherungs-
umfangs. 

6. Ansprüche auf Versicherungsleistungen können nur mit schriftli-
chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 



 

23 

7. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-
tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ih-
rer Entstehung auf diese über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer auszuhändigen und bei deren Maßnahmen 
gegen den anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer 
zurückzuzahlen. 

§ 5 
1. Die Höhe der Versicherungssumme und des Jahresbeitrags rich-

tet sich nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen, die Be-
standteil dieser Privat-Haftpflichtversicherung sind. 

2. Die Prämien sind Jahresprämien und im Voraus zusammen mit 
den Prämien zu dieser Privat-Haftpflichtversicherung zu zahlen. 

§ 6 
1. Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif ergebenden Beitrags ist der 

Versicherer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Versicherungsverträge den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode an bis zur Höhe des sich aus 
dem neuen Tarif ergebenden Beitrag anzuheben. 

2. Eine Beitragserhöhung nach Absatz 1 wird nur wirksam, wenn 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Änderung unter 
Kenntlichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem 
Beitrag spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens mitteilt und ihn schriftlich über sein Recht nach Ab-
satz 4 belehrt. 

3. Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet, 
den Beitrag vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an 
auf die Höhe des neuen Tarifbeitrags zu senken. 

4. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
über die Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens je-
doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündi-
gen. 
Vertragsgrundlage auch für diese Zusatzdeckung zur Privat-
Haftpflichtversicherung sind die Allgemeinen Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB), wenn in den vorgenannten Zu-
satzbedingungen keine anderslautenden Inhalte aufgeführt sind, 
sowie die gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG). 

§ 7 
1. Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen bezüglich 

der Rechtslage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, 
kann der Versicherer den Rechtsschutz ganz oder teilweise ab-
lehnen. 

2. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer unter Angabe der 
Gründe unverzüglich mitzuteilen, sobald der Sachverhalt genü-
gend geklärt ist. Stimmt der Versicherungsnehmer der Auffas-
sung der Rechtsschutzversicherung nicht zu, kann der Versiche-
rungsnehmer den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsanwalt auf Kosten der Rechtsschutzversicherung veran-
lassen, dieser gegenüber eine begründete Stellungnahme dar-
über abzugeben, dass die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inte-
ressen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, nicht mutwillig er-
scheint und nicht in grobem Missverständnis zu dem angestreb-
ten Erfolg steht. Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für bei-
de Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 

3. Die Rechtsschutzversicherung kann dem Versicherungsnehmer 
eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen derer der 
Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahr-
heitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweis-
mittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß 
Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, entfällt der 
Versicherungsschutz. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Versi-
cherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf ver-
bundene Rechtsfolge hinzuweisen. 



 
IX Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
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I. Was ist versichert? 

Versichert ist im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und der 
folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als 

Halter 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Hunde und/oder Pfer-
de. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen 
oder dergleichen Zwecke finden diese Bestimmungen keine An-
wendung. 
Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen zur 
Beitragsberechnung angegeben werden, ausgenommen Jagd-
hunde, für die Versicherungsschutz durch eine Jagd-Haftpflicht-
versicherung besteht. 

 
II. Wer ist mitversichert? 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
• der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
• des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigen-

schaft. 
 

III. Leistungsumfang 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten De-
ckungssummen. Auf Ziff. 5 und Ziff. 7 AHB wird hingewiesen. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus 
dem Deckakt (gewollt/ungewollt) sowie Haftpflichtansprüche aus 
Flurschäden. 

 
IV. Deckungserweiterungen 
1. Auslandsaufenthalt  

Für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr gilt: 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflich-
tung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen 
ist. 
Bei gleichzeitigem Bestehen der Privat-Haftpflichtversicherung 
bei der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT verlängert sich der 
Versicherungsschutz für vorübergehende Auslandsaufenthalte 
entsprechend der dortigen Regelung. 

2. Reitbeteiligungen 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Reit-
beteiligten. Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte 
Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benutzung des versi-
cherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten. 
Die Reitbeteiligten sollten in dem Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen namentlich benannt werden. 
Ebenso gilt die gesetzliche Haftpflicht aus dem unentgeltlichen 
Verleih an fremde Reittiernutzer als mitversichert. 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB – Haft-
pflichtansprüche der Reitbeteiligten und der Reittiernutzer gegen 
den Versicherungsnehmer. Die weiteren Ausschlüsse gemäß 
Ziff. 7.5 (1) sowie die Ausschlüsse Ziff. 7.4 AHB bleiben beste-
hen. 

3. Pferde-/Hunderennen 
Mitversichert gelten Haftpflicht-Ansprüche aus Schäden infolge 
der Teilnahme an Pferderennen, Turnieren, den Vorbereitungen 
hierzu, der Teilnahme an Hunderennen und Hunde-
Schlittenrennen sowie aus dem Training hierzu. 
 

4. Kutschfahrten 
Sofern gesondert vereinbart gilt die gesetzliche Haftpflicht des 
Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als Zugtie-
re bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche mitversichert. 
Werden mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versi-
cherungsschutz bei uns bestehen. Ausgeschlossen sind Schä-
den an der Kutsche. 

5. Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB für die Vorsorgeversicherung gel-
ten die Deckungssummen von 3.000.000 EUR pauschal für Per-
sonen- und Sachschäden. 

6. Mitversicherung von Welpen und Fohlen 
Über die Regelungen zur Vorsorgeversicherung in Ziff. 4.2 AHB 
hinaus gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für Hundewelpen bzw. als Halter von Fohlen ab Geburt bis zum 
Ende des 1. Lebensjahres mitversichert. Voraussetzung ist, dass 
die Welpen bzw. Fohlen im Besitz des Versicherungsnehmers 
sind. 

7. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des VN 
Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers 
oder den eingetragenen Lebenspartner1 und/oder unverheiratete 
Kinder des Versicherungsnehmers bzw. des eingetragenen Le-
benspartners besteht der bedingungsgemäße Versicherungs-
schutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum 
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Partner einge-
löst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

8. Mietsachschäden bei der Hundehaltung 
Für die Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu priva-
ten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden gilt: 
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB  die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonsti-
gen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.  
Ausgeschlossen sind 
a) Haftpflichtansprüche wegen 

• Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-
chung, 

• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasge-
räten, 

• Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann; 

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen2 
fallenden Rückgriffsansprüche. 

Die Versicherungssumme für Mietsachschäden beträgt 
1.000.000 EUR im Rahmen der Sachschadendeckungssumme. 

9. Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme) 
9.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-

rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
•  die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 

und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 
• die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 

bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-
steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-

räumen, 
• Schädigung von Gewässer einschließlich Grundwasser, 
• Schädigung des Bodens. 

                                                 
1  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staa-
ten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den 
Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 
 
2  Der Wortlaut dieses Abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt.  
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9.2 Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Per-

sonen (VN oder einen Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den VN gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen; 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
• die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
• für die der VN aus einem anderen Versicherungsvertrag 

(z. B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) Versi-
cherungsschutz hat oder hätte erlangen können. 

9.3 Versicherungsschutz wird für versicherte Kosten im Rahmen der 
beantragten Deckungssumme gewährt, maximal bis 3.000.000 
EUR je Schadenereignis. Die Deckungssumme steht einmal pro 
Versicherungsjahr zur Verfügung. 

9.4 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und IV. Ziff. 1 die-
ser Bedingungen im Umfang dieses Versicherungsvertrages im 
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 
AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 

9.5 Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder Zustände, die 
während der Vertragslaufzeit eingetreten sind, bzw. für Ansprü-
che, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben wur-
den. 
Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungsschutz 
im Rahmen einer betrieblichen Versicherung besteht. Ausge-
schlossen sind Schäden an eigenen, gemieteten, gepachteten 
oder sonst vertraglich in Besitz genommenen Grundstücken ein-
schließlich der Gewässer und dortiger Biodiversität. 
 

V. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden  

  – außer Anlagenrisiko – 
 

1. Gegenstand der Versicherung 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder unmittelba-
re Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers, einschließ-
lich des Grundwassers (Gewässerschäden) – Restrisiko – mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließ-
lich durch besonderen Vertrag gewährt). 
Kleingebinde bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Ge-
samtfassungsvermögen bis 1.000 l/kg gelten nicht als Anlagen. 

 

2. Rettungskosten 
2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtli-
che Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB). 

2.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und au-
ßergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

3. Vorsätzliche Verstöße  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben. 

4. Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 

VI. Deckungseinschränkungen 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu ver-
sichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist. 
Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfügungstellung 
des Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen 
sowie die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht 
• wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch 

Raum-) oder Wasserfahrzeugen. Nicht versichert ist die 
Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 
eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs we-
gen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs ver-
ursacht werden; 

• wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver-
fügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 

• bei einer privaten Hundedressur sind ausgeschlossen Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden an Figuranten (Scheinver-
brechern).  
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Vertragspartner 
 
 
 
Geltendes Recht 
 
 
Vertragsgrundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die An-
tragsaufnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsdauer 
 
 
 
 

 
Vertragspartner und Versicherer ist die Haftpflichtkasse Darmstadt – Haft-
pflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG, 
Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf. 
 
Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 
 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), 
den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR), etwaigen 
sonstigen Vereinbarungen, den gesetzlichen und nachstehenden Bestimmun-
gen sowie der Satzung der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT. 
 
Die maßgeblichen Verbraucherinformationen der HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT werden dem Antragsteller rechtzeitig vor seiner Vertragserklä-
rung gemäß § 7 VVG in Textform übergeben bzw. dem Interessenten bei einer 
Angebotsanfrage mit dem Angebot übersandt. 
 
Für die Risikobeurteilung und somit für die tarifliche Einstufung sind teilweise 
detaillierte Angaben erforderlich, u. a. Angaben über Vorversicherung, Vor-
schäden usw. 
Individuelle Risikoverhältnisse können besondere Beitragszuschläge, Bedin-
gungen, Selbstbeteiligungen usw. erfordern. 
Die im Antrag vorgesehenen Fragen müssen vollständig und sorgfältig beant-
wortet werden. 
Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit Anfrage bezeichnet sind: An-
frage bei der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT erforderlich. 
Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif sowie zu den Bedingungen 
sind rechtsungültig. 
Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor Antragsaufnahme liegen. 
Anträge können nicht früher als ein Jahr vor Vertragsbeginn angenommen wer-
den. 
Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz/Sitz im Ausland, sind eine deut-
sche Korrespondenzanschrift und die Abbuchung von einem deutschen Bank-
konto zwingend erforderlich. 
 
Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche 
Kündigung zugegangen ist. 
 
Für die Bauherren-Haftpflichtversicherung gilt: Der Vertrag endet mit Beendi-
gung der Bauarbeiten, spätestens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. Es 
erfolgt keine automatische Verlängerung. 
 
Für die Haftpflichtversicherung für kurzfristige Veranstaltungen gilt: Der Vertrag 
endet mit Beendigung der Veranstaltung, spätestens sieben Tage nach Versi-
cherungsbeginn. Es erfolgt keine automatische Verlängerung. 
 
Für die Betriebs-Haftpflichtversicherung gilt: Es ist zulässig, Versicherungsver-
träge mit einer mehrjährigen Vertragsdauer (einschließlich Verlängerungsklau-
sel) abzuschließen. Zu bestimmten Tarifabschnitten gelten hinsichtlich Laufzeit 
und Dauernachlass Sonderregelungen. Zu beachten ist weiterhin das dem Ver-
sicherungsnehmer zustehende Widerrufsrecht bei Vereinbarung einer Ver-
tragsdauer von mehr als 1 Jahr. Ein Dauernachlass von 5 % kann bei einer Ver-
tragsdauer von 3 Jahren berechnet werden, sofern in den einzelnen Tarif-
abschnitten keine Sonderregelungen getroffen wurden. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag der Antragsaufnah-
me, 0:00 Uhr. 
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Deckungssummen/            
Versicherungssummen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsberechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsangleichung 
 
 
 
Beitragsregulierung 
 
Gebühren und Kosten 
 
 
 
 
Versicherungsteuer 
 
 
Haftungsbeginn des Versi-
cherers 
 
 
 
 
 
Kündigungsmöglichkeiten 
 
 
 
 

 
Hinsichtlich der Höhe der Deckungs-/Versicherungssummen wird auf die Anga-
ben im Antrag sowie im Versicherungsschein verwiesen. 
Die Deckungs-/Versicherungssummen gelten je Schadenereignis. 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist 
nicht maximiert. 
 
Für die Betriebs-Haftpflichtversicherung gilt: 
Hinsichtlich der Höhe der Deckungs-/Versicherungssummen und der Gesamt-
leistungen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres wird auf die 
Angaben im Antrag sowie im Versicherungsschein verwiesen. 
 
Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen; keine Vorauszahlungen für mehr als ein 
Jahr. 
Bei halbjährlicher Zahlungsweise werden 3 %, bei vierteljährlicher Zahlungs-
weise 5 % Zuschlag berechnet. Der Beitrag wird dann in halb- bzw. vierteljährli-
chen Raten entrichtet. 
Die Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag und die Zahlungsweise 
ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. 
Die Mindestrate je Versicherungsschein oder Beitragsrechnung beträgt 
30,00 EUR pro Rate (zuzüglich Versicherungsteuer). 
 
Für die Bauherren- und die Haftpflichtversicherung für kurzfristige Veranstaltun-
gen gilt: Der Beitrag gilt als Einmalbeitrag für die Vertragsdauer. Den Beiträgen 
ist die gesetzliche Versicherungsteuer hinzuzurechnen. 
 
Beitragsangleichung: siehe Ziffer 15 der AHB – gilt nicht für die Bauherren-
Haftpflichtversicherung und die Haftpflichtversicherung für kurzfristige Veran-
staltungen. 
 
Beitragsregulierung: siehe Ziffer 13 der AHB. 
 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grün-
den werden nicht erhoben. 
Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler sind nicht berechtigt, ihrer-
seits noch besondere Gebühren oder Kosten zu berechnen. 
 
Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, Versicherungsteuer zu erheben; sie 
beträgt zurzeit 19 %. 
 
Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des Versicherungs-
scheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Bei Erteilung einer 
Einzugsermächtigung können bis auf Widerruf die am Fälligkeitstag jeweils gül-
tigen Beiträge von dem angegebenen Bankkonto zugunsten der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT eingezogen werden. Die Einzugsermäch-
tigung gilt auch für Ersatzverträge. 
 
Kündigung zum Ablauf 
Gemäß Ziffer 16.2 der AHB kann jede Versicherung spätestens drei Monate vor 
Ablauf schriftlich gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Vertragsdauer über 3 Jahre 
Gemäß § 11 VVG Abs. 4 kann ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer 
von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Beitragsangleichung 
Gemäß Ziffer 18 der AHB kann der Versicherungsnehmer das Vertragsverhält-
nis kündigen, wenn der Versicherer aufgrund einer Beitragsangleichung gem. 
Ziffer 15 der AHB den Beitrag erhöht, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert. Voraussetzung ist jedoch, dass die Kündigung innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Mitteilung des Versicherers ausgesprochen 
wird. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, den Vertrag kündigen. 
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Kündigung im Schadenfall 
Ohne Beachtung der Laufzeit des Vertrages besteht ein Kündigungsrecht nach 
Leistung einer Schadenersatzzahlung gemäß Ziffer 19 der AHB. 
 
Risikofortfall/Tod des Versicherungsnehmers 
Eine rein personengebundene Haftpflichtversicherung, z. B. als Lehrer, ist mit 
der Berufsaufgabe bzw. mit dem Tod des VN erloschen. Auf die Zusatzregelung 
zur Privat-Haftpflichtversicherung (PHV) wird besonders hingewiesen (vgl. IV 
Ziffer 5 der Besonderen Bedingungen für die PHV). 
Beim Verkauf eines Grundstücks (Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung) erlischt die Versicherung automatisch mit dem Tag, an 
dem der neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen wird. Will der Erwerber 
die Versicherung fortführen, muss er einen schriftlichen Antrag stellen. 
Bei Verkauf eines Tieres (Hund, Pferd, Pony) erlischt die Versicherung eben-
falls und der neue Besitzer bleibt ohne Versicherungsschutz. Will der Erwerber 
die Versicherung fortführen, muss er einen schriftlichen Antrag stellen. 
 
Erbschaft, Erbfolge 
Beim Ableben des VN kann der Erbe die bestehenden Versicherungen nicht 
kündigen. Hierunter zählen u. a. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht, Tierhal-
ter-Haftpflicht sowie Betriebs-Haftpflichtversicherungen.  
Dagegen gilt die Übergabe eines Hauses und/oder Betriebes an einen Erbbe-
rechtigten (z. B. Vater auf Sohn vor dem Erbfall) als Veräußerung und der     
Übernehmer kann kündigen wie beim Inhaberwechsel.  
Bei personengebundenen Haftpflichtversicherungen: siehe Satz 1 und 2 Ab-
schnitt „Risikofortfall“. 
 
Kündigung bei Inhaberwechsel 
Betriebs-Haftpflichtversicherungen gehen automatisch auf den Erwerber über. 
Dieser hat das Recht, die Versicherung innerhalb eines Monats nach Kenntnis-
nahme mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen (§ 102 Abs. 2 VVG). Bei Änderungen der Firmenbe-
zeichnung und/oder der Kapitalbeteiligungen besteht keine Kündigungsmög-
lichkeit. 
Bei Änderung der Rechtsform von z. B. Personen zur Kapitalgesellschaft ist ein 
Besitzwechsel eingetreten und damit eine Kündigungsmöglichkeit gegeben. 
Im Erbfall (Ableben des VN) kann der Rechtsnachfolger (Erbe) nicht kündigen 
(§§ 1922, 1967 BGB). Die Versicherung muss übernommen werden. Eine Kün-
digung ist nur zum Ablauf möglich. Dagegen gilt die Übergabe eines Betriebes 
an einen Erbberechtigten (z. B. Vater auf Sohn vor dem Erbfall) als Veräuße-
rung und der Übernehmer kann kündigen wie beim Inhaberwechsel. Es gilt wie-
der Satz 1 dieses Abschnitts. 
 
Konkurs und Vergleichsverfahren 
Das Versicherungsverhältnis besteht auch nach der Konkurseröffnung fort. Der 
Konkursverwalter ist uns mitzuteilen. Dieser hat die Wahl, den Vertrag nach 
Kenntnisnahme innerhalb eines Monats zu übernehmen oder zu kündigen. 
 
Die vorgenannten Bestimmungen zu den Kündigungsmöglichkeiten gel-
ten nicht für die Bauherren-Haftpflichtversicherung und die Haftpflicht-
versicherung für kurzfristige Veranstaltungen. 
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Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertrags-
verhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die 
EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die 
Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Da-
tenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.    
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen.    
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffe-
nen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Daten-
verarbeitung und -nutzung nennen.  
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter 
werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kunden-
nummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdau-
er, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben ei-
nes Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines 
Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, 
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die 
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).  

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Des-
halb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversiche-
rer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls 
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versi-
cherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mit-
wirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Da-
ten übergeben. 
 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versi-

cherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenab-
wicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. Versi-
cherungsfälle sowie Mitteilungen über gleichartige andere Versiche-
rungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte) sowie 
frühere Krankheiten. Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklä-
ren oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Scha-
den zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu er-
teilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versi-
cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.  

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. Sol-
che Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs-
Unternehmen, beim Verband der Schadenversicherer (Zusammen-
schluss der bisherigen Verbände: Verband der Haftpflichtversicherer, 
Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer – 
HUK Verband, Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-
Versicherungs-Verband) sowie beim Verband der privaten Kranken-
versicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver-
folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind.   
Beispiele:  

- Kfz-Versicherer  
- Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 

von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.   

- Lebensversicherer  
- Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. An-

nahme mit Beitragszuschlag, 
-  aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
-  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
-  wegen verweigerter Nachuntersuchung. 

Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des 
Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens des Versicherungs-
nehmers wegen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoprüfung.  

- Rechtsschutzversicherer 
- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-

lauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen 
innerhalb von 12 Monaten. 

-  Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten. 

-  Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-
lauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inan-
spruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der An-
tragstellung.  

- Sachversicherer  
- Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 

oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht 
sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.  

- Transportversicherer 
- Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 

Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.  

- Unfallversicherer 
-  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht. 
-  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 

Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 
-  außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach  

 Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.  
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrie-
ben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Be-
reiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So 
wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträ-
ge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen: Und 
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Da-
tensammlung geführt. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennum-
mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Un-
ternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende 
Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 
der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die üb-
rigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dage-
gen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweili-
gen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – 
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Un-
ternehmen.    

6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ihren Ver-
mittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Aus-
schließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenver-
sicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsda-
ten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen 
selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten 
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über 
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Be-
rufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.    

7.  Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen 
eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bit-
te an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
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Firma, Sitz, Geschäftsgebiet 
§ 1 
1. Der im Jahr 1898 gegründete Verein ist ein großer Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsich-
tigung der privaten Versicherungsunternehmen  (VAG).  

2. Der Name lautet „Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 
des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG“.  

3. Der Sitz des Vereins ist Roßdorf bei Darmstadt.  
4. Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland. 
 
§ 2 
Der Zweck des Vereins ist, Mitglieder und Nichtmitglieder nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen zu versichern. Er betreibt das Versiche-
rungsgeschäft nur als Erstversicherer. 
 
Mitgliedschaft 
§ 3 
Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben.  
Die Mitgliedschaft endet, wenn kein Versicherungsverhältnis mehr mit 
dem Mitglied besteht. Die Mitgliedschaft ist übertragbar und vererblich.   
Der Verein kann auch Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern. 
 
Leistungen der Mitglieder 
§ 4 
Die Mitglieder haben jährliche Beiträge nach den Tarifen, die der Vorstand 
des Vereins festsetzt, zu entrichten. 
Die Beiträge werden von den Mitgliedern im Voraus erhoben. Nachschüs-
se werden nicht erhoben. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt 
werden. 
 
Verlustrücklage, Verwendung des Überschusses 
§ 5 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäfts-

betrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Die Verlustrücklage muss 
mindestens 35 % der Beitragseinnahmen für eigene Rechnung betra-
gen. Solange die Verlustrücklage diesen Mindestbetrag nicht erreicht 
hat, ist ihr der gesamte Jahresüberschuss zuzuführen.  

2. Ist der Mindestbetrag erreicht, sind der Verlustrücklage mindestens 
10 % des Jahresüberschusses zuzuführen. Darüber hinaus ist der Teil 
des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuzuführen, der unter 
Beachtung kaufmännischer Grundsätze zur Aufrechterhaltung und 
Entwicklung des Geschäftsbetriebes des Vereins notwendig ist.  

3. Von der Zuführung zur Verlustrücklage kann mit Genehmigung der 
Mitgliedervertreterversammlung abgesehen werden. 

 
§ 6 
1. Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Über-

schuss, soweit er nicht gemäß § 5 der Verlustrücklage zugeführt wird, 
ist der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zuzuweisen. Die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr ist ausschließlich zur Gewährung von 
Beitragsrückerstattungen bestimmt. Der Verein ist jedoch berechtigt, 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr, soweit sie nicht auf bereits festgeleg-
te Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur Ab-
wendung eines Notstandes des Vereins heranzuziehen.  

2. Über den Zeitpunkt der Beitragsrückerstattung und über die Höhe des 
gesamten zur Beitragsrückerstattung vorgesehenen Betrags entschei-
det die Mitgliedervertreterversammlung auf gemeinsamen Vorschlag 
von Aufsichtsrat und Vorstand. Der anteilige Betrag der Beitragsrück-
erstattung für das einzelne Mitglied richtet sich nach der vom Mitglied 
geleisteten Jahresprämie. Die Beitragsrückerstattung wird nicht aus-
gezahlt, wenn sie weniger als 10 % der Jahresprämie betragen würde. 
Mitglieder, deren Vertragsverhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht 
schadenfrei verlaufen ist, können von der Beitragsrückerstattung aus-
geschlossen werden. Von der Beitragsrückerstattung sind ausge-
schlossen Mitglieder, die im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten 
oder ausgeschieden sind. Die Beitragsrückerstattung kann in der 
Form erfolgen, dass eine Verrechnung mit dem nächstfälligen Jahres-
beitrag stattfindet. 

 
Vermögensanlage 
§ 7 
Für die Anlegung des Vermögens gelten die gesetzlichen Vorschriften 
und Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde. 

Geschäftsjahr 
§ 8 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
Bekanntmachungen 
§ 9 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundes-
anzeiger (§ 28 Abs. 2 VAG). 
 
Verfassung und Geschäftsführung 
§ 10 
Die Organe des Vereins sind:  

1. der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat und 
3. die Mitgliedervertreterversammlung.  

Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins 
sein. Sie dürfen nicht den Organen anderer Versicherungsunternehmen 
angehören. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des für die Bestel-
lung zuständigen Organs des Vereins. 
 
Vorstand 
§ 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichts-
rat bestellt werden. Der Verein wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Pro-
kuristen vertreten. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der vom Aufsichtsrat aufgestell-
ten Geschäftsordnung. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Ge-
schäftsbericht aufzustellen und den Abschlussprüfern vorzulegen.  
 
Aufsichtsrat 
§ 12 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Die Aufsichtsratsmitglieder 
werden für die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversamm-
lung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Jedes Mitglied des Aufsichtsra-
tes kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist 
auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Kündigung ist dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates oder seinem Stellvertreter sowie dem Vorstand 
mitzuteilen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während seiner Amtszeit 
aus, so wählt die auf diesen Zeitpunkt folgende nächste Mitgliedervertre-
terversammlung den Nachfolger für die volle Amtszeit. 
 
§ 13 
1. Der Aufsichtsrat wählt alljährlich nach der ordentlichen Mitgliederver-

treterversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Vorsitzende 
oder der Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat un-
verzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.   

2. Aufsichtsräte scheiden mit der dem 72. Geburtstag folgenden Mitglie-
dervertreterversammlung aus ihrem Amt.   

3.  Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den 
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter schriftlich, telefonisch oder 
durch elektronische Medien.   

4.  Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in den Sitzungen gefasst, 
Beschlussfassung in schriftlicher Form oder durch elektronische Me-
dien ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus beson-
deren Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mit-
glied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.   

5.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder 
anwesend sind. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, 
bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Vorsitzende. Bei schriftlicher  Stimmabgabe oder durch elektroni-
sche Medien gelten die Bestimmungen entsprechend.   

6.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichts-
rates durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates     
oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 
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§ 14 
Dem Aufsichtsrat obliegt die gesetzlich vorgesehene Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes. Er kann eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand festlegen und in dieser Geschäftsordnung bestimmen, für 
welche Fälle er sich das Recht der Zustimmung vorbehält. Grundsätzlich 
bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates:  

a) zur Erteilung von Prokuren, 
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten, 
c) zum Erwerb und der Veräußerung von Grundeigentum. 

 
§ 15 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung, über 
deren Höhe die Mitgliedervertreterversammlung beschließt. 
 
Mitgliedervertretung 
§ 16 
1.  Oberste Vertretung des Vereins ist die Mitgliedervertretung. Sie vertritt 

die Gesamtheit der Mitglieder. 
2. Die Mitgliedervertretung besteht aus höchstens 24, mindestens 

16 Mitgliedern, die von ihr selbst auf 6 Jahre gewählt werden. Alle 
2 Jahre sollen 1/3 der Mitgliedervertreter gewählt werden. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder des Ver-
eins, die das 67. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Nicht wählbar 
sind Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Personen, die in einem Ar-
beitsverhältnis mit dem Verein oder in den Diensten eines anderen 
Versicherers stehen. Ausnahmen können zugelassen werden. Die 
Mitgliedervertreterversammlung soll den repräsentativen Querschnitt 
der Vereinsmitglieder bilden, insbesondere der Bereiche Geschäfts- 
und Privatkunden. 

3.  Die Mitglieder der ersten Mitgliedervertretung werden von der Haupt-
versammlung gewählt, die über die Satzungsänderung zur Einführung 
einer Mitgliedervertretung beschließt, und zwar unmittelbar nachdem 
diese Satzungsänderung beschlossen worden ist. Vorschlagsberech-
tigt für die Wahl sind der Aufsichtsrat, der Vorstand sowie die anwe-
senden Mitglieder. Im Hinblick auf die Bestimmung in Absatz 2 dieses 
Paragrafen, wonach 1/3 der Mitgliedervertreter alle 2 Jahre gewählt 
werden, werden bei der Wahl der ersten Mitgliedervertretung 1/3 der 
Mitgliedervertreter für 2 Jahre, 1/3 der Mitgliedervertreter für 4 Jahre, 
1/3 der Mitgliedervertreter für 6 Jahre gewählt. 

 
Wahlverfahren 
§ 17 
1. Die Wahlen zur Mitgliedervertretung sind geheim. Gewählt wird mit 

Stimmzetteln. 
2. Der Vorstand stellt für jede Wahl mindestens einen Wahlkandidaten 

auf. Aufsichtsrat und Mitgliedervertretung können eigene Vorschläge 
aufstellen. Die Vorschläge müssen einen Monat vor der Mitgliederver-
treterversammlung beim Vorstand eingegangen sein. 

3. Gewählt werden kann nur ein Kandidat, für den ein form- und fristge-
rechter Wahlvorschlag vorliegt. 

4. Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen wie Personen zu wählen 
sind. Er darf keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben. 

5. Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahl-
berechtigten auf sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, 
entscheidet die höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

6. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die Stimmen 
von mindestens 6 an der Wahl teilnehmenden Wahlberechtigten auf 
sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, entscheidet die 
höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

7. Ein weiterer Wahlgang findet in derselben Mitgliedervertreterver-
sammlung nicht statt. 

 
Mitgliedervertreterversammlung 
§ 18 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand einbe-

rufen. Sie soll am Sitz des Vereins oder an einem anderen Ort der 
Bundesrepublik Deutschland in den ersten 8 Monaten eines jeden 
Jahres stattfinden. Die Einberufung muss unter Angabe der Firma, 
des Sitzes der Gesellschaft, der Zeit, des Ortes und der Tagesord-
nung der Versammlung mindestens 1 Monat vor dem Tag der Ver-
sammlung nach den gesetzlichen Vorschriften bekannt gemacht wer-
den. Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung, über welche die 
Mitgliedervertreterversammlung beschließen soll, müssen mindestens 
2 Wochen vor der Mitgliedervertreterversammlung durch eingeschrie-
benen Brief dem Vorstand eingereicht werden. 

2. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein vom Vorsit-
zenden zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
4. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tages-

ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 
bestimmen. 

5. Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitgliedervertreter beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl nicht  
 

 
 

erschienen, so darf die folgende Versammlung über die Gegenstände 
der gleichen Tagesordnung beschließen, wenn in der Einladung dar-
auf hingewiesen wird, dass diese Versammlung ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig ist. 
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz und Satzung nicht anderes 
bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsit-
zende. Auf Antrag eines Mitgliedervertreters wird geheim abgestimmt. 

6. Soweit die gesetzlichen Vorschriften einer Minderheit Rechte gewäh-
ren, stehen diese einer Minderheit von 5 Mitgliedervertretern zu. 

7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch freiwilli-
gen Austritt – aus, so können die Mitgliedervertreter in der nächsten 
Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wählen. Die Amtszeit 
der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiede-
nen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind. 

8. Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten 
oder aus einem anderen wichtigen Grund – beispielsweise bei Insol-
venz des Mitgliedervertreters oder Beteiligung an einem anderen Ver-
sicherungsunternehmen oder Vertretung eines anderen Versiche-
rungsunternehmens – von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. 

9. Die Mitgliedervertretung gibt sich eine Geschäftsordnung, die Re-
gelungen zur inneren Ordnung und Vergütung enthält. 

 
Vergütung 
§ 19 
Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung für Reiseaufwand und 
Zeitversäumnis. Die Höhe der Vergütung wird auf Vorschlag des Vorstan-
des durch Beschluss des Aufsichtsrates festgesetzt. 
 
Vorschlagsrecht der Mitglieder 
§ 20 
Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahl zur Mitglieder-
vertretung und Anträge zur Beschlussfassung durch die Versammlung der 
Mitgliedervertreter beim Vorstand bis 2 Monate vor der Mitgliedervertreter-
versammlung einbringen und ein Vereinsmitglied zur mündlichen Begrün-
dung in die Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder Anträge 
von mindestens 100 Vereinsmitgliedern unterzeichnet sind. 
 
Satzung und Allgemeine Versicherungsbedingungen 
§ 21 
Änderungen der Satzung werden von der Mitgliedervertretersammlung mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen. 
Zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen oder von der Aufsichtsbe-
hörde gefordert werden, ist der Aufsichtsrat ermächtigt, der diese Ände-
rungen mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. 
Der Vorstand wird ermächtigt, allgemeine Versicherungsbedingungen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates einzuführen oder zu ändern.  
 
Auflösung des Vereins 
§ 22 
Die Auflösung des Vereins oder die Verschmelzung mit einem anderen 
Unternehmen kann beantragt werden:  

1. vom Vorstand 
2. vom Aufsichtsrat 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausdrücklich zu diesem Zwe-
cke berufenen Mitgliedervertreterversammlung in namentlicher Abstim-
mung mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
Ist in der Mitgliedervertreterversammlung weniger als die Hälfte sämtlicher 
Mitgliedervertreter anwesend, so ist binnen vier Wochen eine zweite Mit-
gliedervertreterversammlung mit derselben Tagesordnung zu berufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der dann erschienenen Mitgliedervertreter die 
Auflösung mit Dreiviertel-Stimmenmehrheit beschließen kann. Bei der 
Berufung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Bei Auflösung des Ver-
eins erlöschen die Versicherungsverhältnisse mit dem Ablauf von vier 
Wochen nach Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die Auf-
sichtsbehörde. Die Abwicklung erfolgt durch den Vorstand; doch kann die 
Mitgliedervertreterversammlung auch andere Personen zu Abwicklern 
wählen. Nach Beendigung der Abwicklung ist eine Schlussrechnung auf-
zustellen und der Mitgliedervertreterversammlung zur Prüfung und Ge-
nehmigung vorzulegen, die auch über die Verwendung des nach Berichti-
gung der Schulden etwa noch verbleibenden Vereinsvermögens be-
schließt. Im Übrigen finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
– Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes 
– VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf 
 
„Letzte Änderungsgenehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungsaufsicht vom 
20.12.2007 (GZ: VA 34 – VU 5374 – 2006/15).“ 
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I. Was ist versichert? 

Versichert ist im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und 
der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers (VN) als 

Halter 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Hunde und/oder 
Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerbli-
chen oder dergleichen Zwecke finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung. 
Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen zur 
Beitragsberechnung angegeben werden, ausgenommen Jagd-
hunde, für die Versicherungsschutz durch eine Jagd-
Haftpflichtversicherung besteht. 

 
II. Wer ist mitversichert? 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
 der Familienangehörigen des VN; 
 des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Ei-

genschaft und 
 des berechtigten (Fremd-)Reiters 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB – 
Haftpflichtansprüche der Tierhüter, Reitbeteiligten und der 
Reittiernutzer gegen den VN. Die weiteren Ausschlüsse gemäß 
Ziff. 7.5 (1) sowie Ausschlüsse Ziff. 7.4 AHB bleiben bestehen. 

 
III. Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten 
Deckungssummen. Auf Ziff. 5 und Ziff. 7 AHB wird hingewie-
sen. 

 
IV. Deckungserweiterungen 
1. Auslandsaufenthalt  

Für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr 
gilt: 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut an-
gewiesen ist. 
Bei gleichzeitigem Bestehen der Privat-Haftpflichtversicherung 
bei der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT verlängert sich 
der Versicherungsschutz für Auslandsaufenthalte entspre-
chend der dortigen Regelung. 

2. Deckschäden 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus 
dem Deckakt (gewollt/ungewollt) 

3. Flurschäden 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Flurschäden. 

4. Reitbeteiligungen 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Reitbeteiligten. Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer an-
gelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benutzung 
des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unter-

haltskosten. Die Reitbeteiligten sollten in dem Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen namentlich benannt werden. 
Ebenso gilt die gesetzliche Haftpflicht aus dem unentgeltlichen 
Verleih an fremde Reittiernutzer als mitversichert. 

5. Pferde-/Hunderennen, Schauvorführungen und Turniere 
 Mitversichert gelten Haftpflicht-Ansprüche aus Schäden infolge 

der Teilnahme an Pferde-/Hunderennen (auch Schlittenren-
nen), Schauvorführungen, Turnieren und den Vorbereitungen 
(Training) hierzu. 

 

6. Kutschfahrten 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhalters aus 
der Verwendung der eigenen Reittiere als Zugtiere von eige-
nen oder fremden Pferdefuhrwerken (z.B. Kutschen oder 
Schlitten). Ausgeschlossen sind Schäden an der Kutsche. 

7. Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB für die Vorsorgeversicherung 
gelten die Deckungssummen von 3.000.000 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden. 

8. Mitversicherung von Welpen und Fohlen 
Über die Regelungen zur Vorsorgeversicherung in 
Ziff. 4.2 AHB hinaus gilt die gesetzliche Haftpflicht des VN für 
Hundewelpen bzw. als Halter von Fohlen ab Geburt bis zum 
Ende des 1. Lebensjahres mitversichert. Voraussetzung ist, 
dass die Welpen bzw. Fohlen im Besitz des VN sind. 

9. Vertragsfortsetzung nach dem Tod des VN 
Für den mitversicherten Ehegatten des VN oder den eingetra-
genen Lebenspartner1 und/oder unverheiratete Kinder des VN 
bzw. des eingetragenen Lebenspartners besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des 
VN bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Partner ein-
gelöst, so wird dieser VN. 

10. Mietsachschäden 
10.1 Mietsachschäden an Gebäuden 

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäu-
den. Die Versicherungssumme für Mietsachschäden beträgt 
1.000.000 EUR im Rahmen der Sachschadendeckungssum-
me. 

10.2 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 
 Falls ausdrücklich im Versicherungsschein oder seinen 
 Nachträgen vereinbart, besteht für Sachschäden an mobilen 

Einrichtungsgegenständen/Inventar in Hotels, gemieteten Fe-
rienwohnungen/-häusern je Versicherungsfall bis zur Höhe von 
10.000 EUR der Mietsachschaden-Deckungssumme Versiche-
rungsschutz. 

10.3 Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden 
 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetz-

liche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwe-
cken gemieteten Stallungen, Reithallen und Weiden. Die Ver-
sicherungssumme je Schaden beträgt 10.000 EUR höchstens 
aber das Doppelte für alle Schäden eines Versicherungsjahres. 
Die Selbstbeteiligung hierfür beträgt 20 %, mindestens 
100 EUR, höchstens 2.000 EUR. 

10.4 Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepach-
teten oder genutzten Pferdetransportanhängern 
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwe-
cken gemieteten bzw. geliehenen Pferdetransportanhängern, 
sofern hierfür nicht über einen anderen Vertrag Entschädigung 
verlangt werden kann. 
Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 5.000 EUR 
höchstens aber das Doppelte für alle Schäden eines Versiche-
rungsjahres. Die Selbstbeteiligung hierfür beträgt 20%, min-
destens 100 EUR, höchstens 1.000 EUR. 

                                                 
1  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staa-
ten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den 
Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 
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Zu den vorgenannten Ziff. 10.1 bis 10.4 gilt: 
Ausgeschlossen sind 
a) Haftpflichtansprüche wegen 

 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung, 

 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten, 

 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann; 

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche2. 

11. Ausfalldeckung 
 Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren 

Forderungen gegenüber Dritten gilt Folgendes: 
11.1 Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT gewährt dem VN 

und der/den versicherten Person/en Versicherungsschutz für 
den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksam-
keit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und 
die daraus entstandenen Schadenersatzforderungen gegen 
den Schädiger nicht durchgesetzt werden können. Inhalt und 
Umfang der Schadenersatzansprüche richten sich in entspre-
chender Anwendung nach dem Deckungsumfang der Tierhal-
ter-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages.  
In Erweiterung dieses Versicherungsschutzes besteht auch 
Versicherungsschutz für im Rahmen des vorgenannten De-
ckungsumfangs versicherte Schadenersatzansprüche, denen 
abweichend von Ziffer 7.1 AHB ein vorsätzliches Handeln des 
Schädigers zugrunde liegt. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verzugszin-
sen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung. 
Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schäden, die in 
ursächlichem Zusammenhang mit Nuklear- und genetischen 
Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung 
oder Erdbeben stehen. 

11.2 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursa-
cher, der ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren Urteils 
vom VN bzw. der/den mitversicherten Personen wegen eines 
Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in An-
spruch genommen wurde. 

11.3 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum Vertrag ver-
einbarten Deckungssummen. 

11.4 Der VN erhält die Entschädigungsleistung auf Antrag. Er hat 
der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT eine Schadenanzei-
ge zuzusenden. Er ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und aus-
führliche Angaben zum Haftpflichtschaden zu machen und alle 
Tatumstände, welche auf den Haftpflichtschaden Bezug neh-
men, mitzuteilen. Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
kann den VN auffordern, weitere für die Beurteilung des Haft-
pflichtschadens erhebliche Schriftstücke einzusenden. 

11.5 Bei Verstoß gegen die Position 11.4 genannten Obliegenheiten 
kann der VN seinen Versicherungsschutz nach Maßgabe der 
Ziff. 2.6 AHB verlieren. 

11.6 Die Leistungspflicht der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
tritt ein, wenn der VN und/oder  die mitversicherte/n Person/en 
gegen den Dritten vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, Norwegens, der Schweiz ein rechtskräftig 
vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflichtschadens erstrit-
ten haben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind. 
a) Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im Sinne dieser 

Bedingungen ist auch ein Versäumnis- oder Anerken-
nungsurteil, ein Vollstreckungsbescheid oder gerichtli-
cher vollstreckungsfähiger Vergleich oder notarielles 
Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der 
hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich der sofortigen 
Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unter-
wirft. 

b) Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn der VN 
nachweist, dass eine Zwangsvollstreckung (Sach- oder 
Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befrie-
digung des Schadenersatzanspruchs geführt hat oder ei-
ne selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener 
Umstände aussichtslos erscheint, zum Beispiel weil der 
Dritte die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat 
oder in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichts 
geführt wird. 

11.7 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der VN der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT das Vollstreckungspro-

                                                 
2  Der Wortlaut dieses Abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt.  

tokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem sich die 
Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt. 

11.8 Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT ist zur Leistung nur 
verpflichtet, wenn der Nachweis der gescheiterten Vollstre-
ckung erbracht ist. 

11.9 Nicht versichert sind Ansprüche des VN beziehungsweise der 
versicherten Person/en, für die ein Sozialversicherungsträger 
beziehungsweise Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist. 

11.10 Leistungen aus einer für den VN beziehungsweise die versi-
cherte/n Person/en bestehenden Schadenversicherung (zum 
Beispiel Hausratversicherung) oder für den Dritten bestehen-
den Privat-Haftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu 
machen. Decken die Leistungen aus jenen Verträgen den ge-
samten Schadenersatzanspruch des VN bzw. der versicherten 
Person/en nicht ab, leistet die HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT nach der Maßgabe dieser Bedingungen den 
Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag. 

11.11 Der VN beziehungsweise die versicherte/n Person/en ist/sind 
verpflichtet, seine/ihre Ansprüche gegen den Dritten bei der 
Regulierung des Schadens in Höhe der Entschädigungsleis-
tung an die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT abzutreten. 

 Hierfür ist eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. 
11.12 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 
11.13 Ein gleichartiger Versicherungsschutz eines bei einer anderen 

Versicherungsgesellschaft bestehenden Privat-Haftpflicht-
versicherungsvertrages geht diesem vor. 

12. Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme) 
12.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-

rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), so-
weit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-

artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung be-
steht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Er-
zeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umwelt-
schaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instrukti-
onsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 
 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-

bensräumen, 
 Schädigung von Gewässer einschließlich Grundwasser, 
 Schädigung des Bodens. 

12.2 Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die 

Personen (VN oder einen Mitversicherten) richten, die 
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den VN ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
 für die der VN aus einem anderen Versicherungsvertrag 

(z. B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung) Versi-
cherungsschutz hat oder hätte erlangen können. 

12.3 Versicherungsschutz wird für versicherte Kosten im Rahmen 
der beantragten Deckungssumme gewährt, maximal bis 
3.000.000 EUR je Schadenereignis. Die Deckungssumme 
steht einmal pro Versicherungsjahr zur Verfügung. 

12.4 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und IV. Ziff. 1 
dieser Bedingungen im Umfang dieses Versicherungsvertrages 
im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 
AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten 
EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

12.5 Versicherungsschutz besteht für Handlungen oder Zustände, 
die während der Vertragslaufzeit eingetreten sind, bzw. für An-
sprüche, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben 
wurden. 
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Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungs-
schutz im Rahmen einer betrieblichen Versicherung besteht. 
Ausgeschlossen sind Schäden an eigenen, gemieteten, ge-
pachteten oder sonst vertraglich in Besitz genommenen 
Grundstücken einschließlich der Gewässer und dortiger Biodi-
versität. 

13. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 
Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT garantiert, dass die 
dieser Tierhalter-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtver-
sicherung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Tierhalter-
Haftpflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von 
den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – 
abweichen. 

14. Innovationsgarantie 
Werden die dieser Tierhalter-Haftpflichtversicherung zugrunde 
liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des VN und 
ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

15. Gewässerschäden 
1. Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des VN für mittelbare oder unmittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers, einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) – Restrisiko – mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird aus-
schließlich durch besonderen Vertrag gewährt). 
Kleingebinde bis 100 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Ge-
samtfassungsvermögen bis 1.000 l/kg gelten nicht als Anlagen. 

 

2. Rettungskosten 
2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der VN im Versicherungs-

fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB). 

2.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des VN oder Dritter zur Abwen-

dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

V. Deckungseinschränkungen 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu 
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Ver-
sicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert 
ist. 
Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfügungstellung 
des Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltun-
gen sowie die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichts. 
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht 
 wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch 

Raum-) oder Wasserfahrzeugen. Nicht versichert ist die 
Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Füh-
rers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahr-
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden; 

 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen; 

 bei einer privaten Hundedressur sind ausgeschlossen 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Figuranten 
(Scheinverbrechern). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Vorsätzliche Verstöße  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(VN oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vor-
sätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den VN gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

4. Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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